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Ordentliche Hauptversammlung  

der Meta Wolf AG am 30. Juni 2026 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfassung über die Auf-
hebung des Genehmigten Kapitals 2025, über die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals 2026, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie über die entsprechende Satzungsänderung) 

Unter Tagesordnungspunkt 5 wird – unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapi-
tals 2025 – die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 in Höhe von 
EUR 16.566.030,00 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses vorgeschlagen. 
Das genehmigte Kapital soll der Gesellschaft ermöglichen, sich den wandelnden Märkten 
im Interesse ihrer Aktionäre schnell anpassen zu können. Dafür benötigt die Gesellschaft 
die üblichen und notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung. 

Das bestehende Genehmigte Kapital 2025 besteht derzeit nur noch in Höhe von EUR 
4.240.159,00. Um der Gesellschaft auch zukünftig in angemessenem Rahmen die Mög-
lichkeit zu eröffnen, ihr Grundkapital zur Stärkung der Eigenmittel kurzfristig zu erhöhen 
und das Bezugsrecht der Aktionäre in einem angemessenen Umfang auszuschließen, soll 
das Genehmigte Kapital 2025 aufgehoben werden, soweit es nicht in Anspruch genom-
men worden ist, und ein neues, im Wesentlichen inhaltsgleiches, Genehmigtes Kapital 
2026 geschaffen werden. Der Umfang des erbetenen Genehmigten Kapitals 2026 soll, 
wie das ursprüngliche Genehmigte Kapital 2025, 50 % des bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft betragen. Aufgrund des infolge der im laufenden Geschäftsjahr durchge-
führten Bezugsrechtskapitalerhöhung erhöhten Grundkapitals der Gesellschaft beträgt 
das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2026 damit EUR 16.566.030,00 („Maximalbe-
trag“). Auf den Maximalbetrag soll der anteilige Betrag des Grundkapitals angerechnet 
werden, der auf neue Aktien entfällt, die ab dem Tag der Hauptversammlung am 30. Juni 
2026 aufgrund der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2025 ausgegeben werden. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Be-
zugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre kön-
nen die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder 
mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwi-
schenschaltung von Kreditinstituten oder ihnen gleichgestellten Instituten wird die Abwick-
lung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre in den nachfolgend dargestellten Fällen auszuschließen. 

Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der 
jeweiligen Kapitalerhöhung, ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne 
den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich der Spitzenbeträge würden insbesondere 
die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts 
erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
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ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Zudem soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-
schaft und/oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
ausgegebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Ge-
nussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. nach Erfüllung ihrer Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflichten zustünde. 
Schuldverschreibungen müssen zum Zwecke der erleichterten Platzierung am Kapital-
markt mit einem Verwässerungsschutz ausgestattet werden, der darin besteht, den Inha-
bern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien einräumen zu können, wie es auch Aktionären zusteht. Die Inhaber von 
Schuldverschreibungen werden auf diese Weise so gestellt, als wären sie bereits Aktio-
näre. Damit die Schuldverschreibungen einen solchen Verwässerungsschutz aufweisen 
können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. 
Dies erleichtert die Platzierung der Schuldverschreibungen und dient damit den Interessen 
der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. Zudem hat der Aus-
schluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen, die ein 
Wandlungs- und/oder Optionsrecht gewähren bzw. eine Wandlungs- und/oder Options-
pflicht begründen, den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Wand-
lungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender Schuldverschreibungen, die 
ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungs- oder Optionspflicht 
begründen, nicht nach den jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibung ermäßigt zu 
werden braucht und auch kein anderweitiger Verwässerungsschutz durch die Gesell-
schaft, etwa in Form von Ausgleichszahlungen, gewährt werden muss. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, 
wenn neue Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur 
Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Bei Ausnutzung der 
Ermächtigung wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, 
wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten; dies gilt sowohl für das Grundkapital zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung (d. h. im Zeitpunkt der Eintragung der im Hinblick auf das Genehmigte Ka-
pital 2026 zu beschließenden Satzungsänderung im Handelsregister der Gesellschaft) als 
auch für das Grundkapital zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Be-
grenzung sind Aktien anzurechnen, die (i) ab dem 30. Juni 2026 (einschließlich) aufgrund 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-
mäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, oder (ii) während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden (z. B. aufgrund 
einer Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8), oder (iii) 



  

Seite 3/4 

zur Bedienung von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionsausübungspflichten ausgegeben wurden oder aus-
zugeben sind, sofern diese Instrumente während der Laufzeit der Ermächtigung bis zum 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Durch diese 
Vorgaben wird im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen dem Interesse der Aktionäre 
am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Akti-
onär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen Aktien und aufgrund 
der volumenmäßigen Begrenzung der Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss 
grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen 
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Diese Ermäch-
tigung verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die Unternehmensfinanzierung im Wege der Ei-
genkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt, 
einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf kann bei-
spielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen oder auch bei der Gewin-
nung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können diese Möglich-
keiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind aufgrund der unkompli-
zierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden Aktien zu erwarten. 

Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe 
neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, insbeson-
dere wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligun-
gen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, gewährt werden. Die Ge-
sellschaft steht in einem intensiven Wettbewerb. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu 
können, muss die Gesellschaft in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und 
flexibel zu handeln. Hierzu gehört insbesondere die Möglichkeit, bei sich bietender Gele-
genheit kurzfristig Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen 
zu erwerben oder einen Unternehmenszusammenschluss einzugehen oder bestimmte 
andere Vermögensgegenstände, auch Forderungen gegen die Gesellschaft, erwerben zu 
können, um hierdurch die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Durch das geneh-
migte Kapital und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird der Gesellschaft 
ermöglicht, derartige Akquisitionen schnell und liquiditätsschonend durchzuführen, indem 
sie in die Lage versetzt wird, Aktien im Rahmen eines Zusammenschlusses oder als Ge-
genleistung für das zu erwerbende Unternehmen, den zu erwerbenden Unternehmensteil 
oder die zu erwerbende Beteiligung bzw. den zu erwerbenden Vermögensgegenstand an-
zubieten. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll weiterhin für den Fall gelten, 
dass neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt 
EUR 500.000,00 als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbun-
dener Unternehmen ausgegeben werden. Damit soll es der Gesellschaft ermöglicht wer-
den, auch in Zukunft ohne großen Verwaltungsaufwand flexible Vergütungsmodelle zu 
integrieren und so auf die Markterfordernisse erfolgreich zu reagieren. Die Kompetenzen 
der für die Gewährung der Vergütung jeweils zuständigen Organe bleiben in jedem Fall 
gewahrt. 
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Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Aus-
nutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vor-
stands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2026 unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten. 

 

Kranichfeld, Mai 2026 

gez. Sandy Möser  
Mitglied des Vorstands, CEO  

 gez. André Schütz  
Mitglied des Vorstands, CFO 

 


